
 

   

 

Elbstein AG 

Hamburg 

– ISIN: DE000A1YDGT7 // DE000A40ZVA4 – 

 
Einladung 

zur ordentlichen Hauptversammlung 

 
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der Elbstein AG ein, die am Freitag, 

den 19. September 2025 um 11:00 Uhr, in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 
Hamburg, stattfindet. 
 
A. TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Elbstein AG zum 31. Dezember 2024 

sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 
Entlastung zu erteilen. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2024 Entlastung zu erteilen. 

 
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2025 zu bestellen. 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

Der Aufsichtsrat der Elbstein AG setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG zusammen und 
besteht nach § 7 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu 
wählen sind. Die Neuwahl von sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats ist durch die 
Hauptversammlung erforderlich. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats stehen zur Wiederwahl 
zur Verfügung. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, folgende bisherige Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur 
Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für 
das Geschäftsjahr 2029 beschließt, jeweils in den Aufsichtsrat zu wählen: 

 
a) Winfried Gathmann, wohnhaft in Seevetal, Geschäftsführer der wogarnit GmbH, 

Seevetal;  

 

b) Karl Ehlerding, wohnhaft in Hamburg, Geschäftsführer der KG Erste „Hohe Brücke 1“ 
Verwaltungs GmbH & Co., Hamburg; 

 

c) Holger Balhorn, wohnhaft in Hamburg, Mitglied des Vorstandes der Ehlerding Stiftung, 

Hamburg. 

 
6. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrates von drei Mitgliedern auf künftig 

vier Mitglieder und entsprechende Satzungsänderungen 

Gemäß § 7 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft derzeit aus drei 
Mitgliedern. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass für die Belange der Gesellschaft ein 
Aufsichtsrat mit vier Mitgliedern vorteilhafter ist. Der Aufsichtsrat soll daher auf vier Mitglieder 
erweitert werden. 
 



 

   

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor diesem Hintergrund vor, zu beschließen, 
 

a) § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) Absatz 1 der Satzung wird wie folgt 
neu gefasst: 
„Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.“ 
 

b) § 10 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats) Absatz 2 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
„Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Aufsichtsratsmitglieder an der 
Beschlussfassung teilnehmen.“ 
 

c) § 10 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats) Absatz 4 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
„Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende an 
der Beschlussfassung nicht teilnimmt, die Stimme seines Stellvertreters; dies gilt nicht für die 
Wiederwahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters.“ 

 
7. Beschlussfassung über die Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds 

Ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung 
vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats wird der Aufsichtsrat der 
Gesellschaft gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung (neue Fassung) 
aus vier Mitgliedern bestehen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.  
 
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, folgende Person für eine Amtszeit ab dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 
Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, als weiteres Mitglied in den 
Aufsichtsrat zu wählen: 

 
Prof. Dr. Nadija Petram, wohnhaft in Bremerhaven, Professorin für Informatik und 

Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Bremerhaven, Director Institute of Artificial 

Intelligence Methods and Information Mining (AIM) 

8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung 

Die Gesellschaft hat im Juli/August 2025 eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 
durchgeführt und damit das bestehende genehmigte Kapital vollständig ausgeschöpft. Damit die 
Gesellschaft weiterhin jederzeit in der Lage ist, ihre Eigenkapitalausstattung den Erfordernissen 
rasch und flexibel anpassen zu können, soll zu diesem Zweck ein neues genehmigtes Kapital 
geschaffen werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

§ 4 der Satzung wird zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit Wirkung auf 
den Zeitpunkt der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister um 
folgenden neuen Absatz 5 ergänzt:  
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
in der Zeit bis zum 18. September 2030 um insgesamt bis zu EUR 22.500.000,00 durch ein- oder 
mehrmalige Ausgabe von bis zu 22.500.000 neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in 
folgenden Fällen zulässig: 
 

i. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse 
gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser 
Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten 
Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung 



 

   

des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag 
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige 
Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag 
bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger 
Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der 
Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den 
Dritten zu zahlen ist;  

 
ii. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie 
z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten 
oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;  

 
iii. soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder 

ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 

 
iv. für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 

 
v. in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft liegt. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 
Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang 
der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 abzuändern.“ 
  

 

Zu Tagesordnungspunkt 8 
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des genehmigten 

Kapitals gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

Der Vorstand der Gesellschaft erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht zur Begründung des beabsichtigten 
Bezugsrechtsausschlusses im Rahmen des vorgenannten Beschlussvorschlags zur Schaffung eines 
genehmigten Kapitals. 
 
a) Einleitung 

Die Verwaltung schlägt unter Tagesordnungspunkt 8 die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor. 
Das genehmigte Kapital soll die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre 
zusätzliche Handlungsmöglichkeiten einräumen.  
 
Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugsrechts abgewickelt 



 

   

werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in 
bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können.  
 
b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 20 % 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf bis zu 
20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht 
wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 
20 %-Beschränkung sind andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer 
gegebenenfalls noch zu beschließenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, 
soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf 
Barkapitalerhöhungen, die 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt 
die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne 
das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende 
günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern 
platzieren zu können.  
 
Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vorgesehenen 
Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Durch die 
Beschränkung auf 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung 
vorhandenen Grundkapitals wird das Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige 
Verwässerung ihrer Beteiligung berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, 
können durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des 
erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich 
einer wertmäßigen Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des 
Ausgabepreises nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen 
Aktien sich praktisch der Nullmarke nähert.  
 

c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

 
Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen 
Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen 
Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hierdurch 
soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten flexibel auf 
sich bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszusammenschlüssen reagieren 
zu können. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen 
vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur 
Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und 
der / die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die 
Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein 
Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der 
Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand der 
Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation zwischen der 
Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens prüfen und im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabepreis der neuen Aktien und die weiteren 
Bedingungen der Aktienausgabe festlegen.  
 
d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 

 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der Gesellschaft 
oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung 
den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der 
Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der 



 

   

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem 
Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 
bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält 
der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger 
Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 
 
e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

 
Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung 
von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen 
Volumens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. 
Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes 
Bezugsverhältnis und erleichtert so die Abwicklung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  
 
f) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 

 
Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft liegen, dient der 
Erhaltung der Flexibilität des Vorstands in sonstigen Fällen. Zu denken ist etwa an die Eingehung von 
Kooperationen. Die Bereitstellung eines ausreichenden genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts stärkt insofern die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Der 
Vorstand wird das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. 
 
Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der 
folgenden Hauptversammlung hierüber berichten 
 
 

B. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft rechtzeitig 
anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen.  
 
Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft in Textform 
(§ 126b BGB) zugehen. Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des 
Stimmrechts ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache in Textform 
(§ 126b BGB) durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis des 
Aktienbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf 
Donnerstag, den 28. August 2025, 24:00 Uhr, zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag). 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 
Freitag, den 12. September 2025, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen: 
 
Elbstein AG 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises werden den Aktionären 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut 
rechtzeitig eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der Hauptversammlung angefordert haben, brauchen 



 

   

nichts weiter zu unternehmen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesen Fällen durch das 
depotführende Institut vorgenommen.  
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender 
Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind die rechtzeitige Anmeldung 
und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 
 
Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des § 135 AktG an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe des § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte 
Person erteilt werden, bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 
 
Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder 
Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevollmächtigt, haben 
diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). Wir empfehlen unseren 
Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den vorgenannten Personen oder 
Vereinigungen abzustimmen. 
 
Ein Formular zur Vollmachtserteilung, welches verwendet werden kann, aber nicht muss, wird den 
Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet. 
 
Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegenüber der Gesellschaft und der Nachweis einer 
gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können der Gesellschaft bis zum 18. September 2025, 24:00 

Uhr (Eingang maßgeblich), an folgende Adresse übermittelt werden: 
 
Elbstein AG 

Brook 1 
20457 Hamburg 
Telefax +49 (0) 40 3003 2351 
E-Mail: hv@elbstein.com 
 
Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ggf. ihr Widerruf und der Nachweis 
einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ggf. ihres Widerrufs gegenüber der 
Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen. 
 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 
AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch in 
diesem Fall sind die rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 
 
Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließlich 
weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des Aktionärs nicht zur Stimmrechtsausübung 
befugt. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge zum 
Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder 
Anträgen entgegen. 
 
Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter wird den Aktionären 
mit der Eintrittskarte übersendet. 
 



 

   

Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die im 
Vorfeld der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus organisatorischen 
Gründen spätestens bis zum 18. September 2025, 24:00 Uhr (Eingang), in Textform (§ 126b BGB) an 
folgende Adresse zu übermitteln: 
 
Elbstein AG 

Brook 1 
20457 Hamburg 
Telefax +49 (0) 40 3003 2351 
E-Mail: hv@elbstein.com 
 
Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem Beginn der Abstimmung an der 
Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder widerrufen. 
 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 und 127 AktG 
Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 
AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung unter der Internetadresse 
 

https://elbstein.com/hauptversammlung.html 

 
 
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 4. September 2025 24:00 Uhr, 
unter der Adresse  
 
Elbstein AG 

Brook 1 
20457 Hamburg 
Telefax +49 (0) 40 3003 2351 
E-Mail: hv@elbstein.com 
 
zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  
 

Unterlagen zur Hauptversammlung 

Alle gesetzlich notwendigen Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten können ab der Einberufung im 
Internet unter https://elbstein.com/hauptversammlung.html abgerufen werden. [ 
 

Datenschutzinformation für Aktionärinnen und Aktionäre der Elbstein AG 

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene 
Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der 
Eintrittskarte), um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer 
Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist 
die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist – ab dem 25. Mai 
2018 – Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO.  
 
Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft verschiedene 
Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die 
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister verarbeiten diese Daten 
ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im 



 

   

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit 
der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.  
 
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und 
anschließend gelöscht.  
 
Die Betroffenen haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, 
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kap. III DSGVO. Diese Rechte 
können gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse info@elbstein.com oder 
über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden: Elbstein AG, Brook 1, 20457 Hamburg. 
 

Zudem besteht nach näherer Maßgabe von Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-
Aufsichtsbehörden. 
 
Hamburg, im August 2025 
 
Elbstein AG 
 
Der Vorstand  
 

 


